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Gültigkeit 
Diese Verordnung wird durch den Gemeinderat Schongau am 25. September 2024 
beschlossen und tritt per 1. Oktober 2024 in Kraft.  
Sie ersetzt die bisherigen Regelungen.  
 
Der Gemeinderat kann die Organisationsverordnung jederzeit anpassen. 
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Anhang 2 –  
Aufgabenbereiche, Leistungsgruppen und Pensen Gemeinderat 

 

 
• Aufgabenbereiche:  

Die Aufgabenbereiche und die darin enthaltenen Leistungsgruppen werden durch den 
Gemeinderat bestimmt. 
 

 

Aufgabenbereich Präsidiales, Finanzen 

Leistungsgruppe Tätigkeitsbereiche Zugeteilte ständige 
Kommission / 
Verwaltungseinheit / 
Arbeitsbereich ausserhalb 
Schongau 

Präsidiales und  
Exekutive 
 

- Gemeinderat 
- Gemeindeverwaltung (inkl. Personal) 
- Medienarbeit 
- Pendenzenliste u. Auftragskontrolle 
- Repräsentation der Gemeinde 
- Teilungsbehörde / -amt 
- Reglemente und Verordnungen 
- Gemeindestrategie / Legislaturprogramm 
- Leistungsaufträge 
- Internes Kontrollsystem 
- Risikomanagement / IKS 
- Versicherungen 
- Informatik / Datenschutz 
-  Ortsmarketing 
 

- Urnenbüro 
- VLG 
- IDEE Seetal 
- Regionalplanung 
- Netzwerk Gemeinden 
- Gemeindeverband 

Chrüzmatt Hitzkirchertal  

Finanzen und 
Steuern 
 

- Finanzverwaltung, Finanzplanung 
- Gemeindesteuern 
- Weitere Steuern 
- Finanzausgleich 
- Kapital- und Zinsendienst 
- Kontakt zur Rechnungskommission 

 
 

- VLG (Fachgruppe) 
- Gemeindeverband 

Chrüzmatt Hitzkirchertal 
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Aufgabenbereich Bildung, Gesellschaft 

Leistungsgruppe Tätigkeitsbereiche Zugeteilte ständige 
Kommission / 
Verwaltungseinheit / 
Arbeitsbereich ausserhalb 
Schongau 

Bildung 
 

- Volksschule 
- Sonderschule 
- Musikschule 
- Erwachsenenbildung 
- Jugendarbeit 
- Schuleinrichtung / Mobiliar / Unterrichts- 

umgebung 
 

- Bildungskommission 
- Jugendkommission 

Kultur, Freizeit 
 

- Kulturförderung 
- Kulturanlässe 
- Vereine 
- Veranstaltungen allgemein 
- Aufsicht Stiftung alte Pfarrkirche Oberschongau 
 

- Seetal Tourismus 
 

Soziales,  
Gesundheit 
 

- Allgemeine und gesetzliche Fürsorge 
- Alimenteninkasso und -bevorschussungen 
- Allgemeine Bevorschussungen 
- Wirtschaftliche Sozialhilfe 
- Sozialdienst (SoBZ) 
- Spitex 
- KESB 
- AHV/IV/EL 
- Alters- und Pflegeheime 
- Vormundschaft 
- Kindesschutz 
- Pflegekinder-Aufsicht 
- Gesundheitswesen 
- Mütter- und Väterberatung 
 

- KESB der Regionen 
Hochdorf und Sursee 

- Spitex 
- Gemeindeverband Alters-

wohnheim Hitzkirchertal 
(Chrüzmatt-Stöcklimatt) 
(Vorstand) 

- ZISG 
- VLG (Fachverband) 
- SV Regionalkonferenz 
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Aufgabenbereich Bau, Umwelt, Verkehr, Sicherheit 

Leistungsgruppe Tätigkeitsbereiche Zugeteilte ständige 
Kommission / 
Verwaltungseinheit / 
Arbeitsbereich ausserhalb 
Schongau 

Bau und  
Wirtschaft 
 

- Bauwesen 
- Raumplanung 
- Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und  

Fischerei 
- Wirtschaftsförderung 
- Gemeindeliegenschaften inkl. Unterhalt 
 

- Wirtschaftsförderung 
Kanton Luzern 

- Ortsplanungskommission 
- IDEE Seetal 
- Revierkommission 
- ARA Hitzkirchertal, Dele-

gierter 
 

Umwelt 
 

- Wasserversorgung 
- Siedlungsentwässerung 
- Abfallbeseitigung 
- Gewässer (inkl. Wuhraufsicht) 
- Umweltschutz 
- Energie 
- Wanderwege / Öffentliche Plätze 
-  

- ARA Hitzkirchertal, Vor-
stand 

- ARA Seetal 
- ARA Hallwilersee 
- GALL 
- Verband Baldegger- und 

Hallwilersee 
 

Verkehr 
 

- Strassen (alle Kategorien) 
- Winterdienst 
- Mobilität 
- Werkdienst 
 

- UHG 

Sicherheit 
 

- Polizei 
- Militär 
- Zivilschutz 
- Feuerwehr 
- Bevölkerungsschutz 
- Arbeitssicherheit (bfu) 

- Feuerwehrkommission 
- RegioWehr Aesch 
- Zivilschutzorganisation 

Emmen 
- Verbindung zu kantonalem 

Führungsstab, Chef 
Bevölkerungsschutz 

 
 

 

• Pensum pro Mitglied des Gemeinderates: 
Die Pensen pro Mitglied des Gemeinderates / Vorsteher Leistungsgruppe werden in der Regel 
jährlich geprüft und mit Gemeinderatsbeschluss festgelegt.  
 

• Gehaltsbasis:  
Lohnklasse 14, Minimalwert, Erfahrungswert 9 (Besoldungstabelle Verwaltungspersonal 
Kanton Luzern). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Organisationsverordnung 
Anhang 3 – Verantwortungsbereiche Verwaltung und Infrastruktur 
 

 
 

  



 
Organisationsverordnung Schongau – Anhang 3       

 

    Seite 2 von 8 
 

 
 
 
 
 
 
Gültigkeit 
Diese Verordnung wird durch den Gemeinderat Schongau am 25. September 2024 
beschlossen und tritt per 1. Oktober 2024 in Kraft.  
Sie ersetzt die bisherigen Regelungen.  
 
Der Gemeinderat kann die Organisationsverordnung jederzeit anpassen. 
 
 
  



 
Organisationsverordnung Schongau – Anhang 3       

 

    Seite 3 von 8 
 

 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
Anhang 3 – Verantwortungsbereiche Verwaltung und Infrastruktur ....................................... 4 

 

  



 
Organisationsverordnung Schongau – Anhang 3       

 

    Seite 4 von 8 
 

Anhang 3 – Verantwortungsbereiche Verwaltung und 
Infrastruktur 

• Pensum pro Verwaltungsmitarbeitendem: 
Die Pensen pro Verwaltungsmitarbeitendem werden durch Gemeinderatsbeschluss 
festgelegt und in der entsprechenden Lohnliste erfasst. 

 

Abteilung Tätigkeitsbereiche Verantwortungsträger 

Kanzlei Leitung der Gemeindekanzlei 

- Allgemeine administrative Arbeiten 

 

Verantwortung 

Verwaltungsleitung 

Stellvertretung 

Verwaltungs-
mitarbeitende 

Amtliche Beglaubigung einer Unterschrift 

- Gesetzliche Grundlage 

 

Verantwortung 

Gemeindeschreiber 

Stellvertretung 

- 

Allgemeine Kanzleiarbeiten 

- Raumreservationen Infrastruktur 
- Schalter- und Telefondienst 
- Koordination Schalteröffnungszeiten und 

Telefonbeantworter 
- Betreuung Webseite 
- Redaktion Dorfheftli / Newsletter 

Verantwortung 

Verwaltungs-
mitarbeitende 

Stellvertretung 

Verwaltungsleitung 

Gemeinde-
rätliches Büro 

Leitung Sekretariat des Gemeinderates 

- Vor- und Nachbereitung der Gemeinderatsgeschäfte 
- Rechtliche Abklärungen und Beratung des 

Gemeinderates 
- Protokollierung Gemeinderatssitzungen, 

Gemeindeversammlungen, etc. 

Leitung Organisation Urnenbüro 

- Vorbereitung und Durchführung kommunale, 
kantonale und eidgenössische Wahlen 

- Vorbereitung und Durchführung von Abstimmungen 

Verantwortung 

Gemeindeschreiber 

Stellvertretung 

Verwaltungsleitung 

Sozialdienst,  
Alimenten-
bevor-
schussung 

Leitung Sozialdienst,  
Abteilung Alimenten Bevorschussung 

- Bearbeitung und Prüfung der WSH und Alimenten 
Bevorschussungs-Anträge  

- Terminkontrolle und Durchführung Revisionen 
(jährlich) 

- Überwachung / Durchführung von Rückforderungen 

Verantwortung 

ZENSO / Gemeinde 
Hochdorf (Alimente) 

Stellvertretung 

Verwaltungs-
mitarbeitende 
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Abteilung Tätigkeitsbereiche Verantwortungsträger 

Bau-
verwaltung 

Leitung der Bauverwaltung mit Unterstützung durch 
einen fachlichen Partner 

- Verfahrensführung für alle Baubewilligungsverfahren 
- Beratung Bauherrschaften 
- Koordination aller beteiligten Fach- und Amtsstellen 
- Verfassung der Baubewilligungen zu Handen 

Gemeinderat (Formulierung) 
- Formelle und inhaltliche Vorbereitung der 

Baubewilligung 

Verantwortung 

WSW-RBV 

Stellvertretung 

Verwaltungsleitung / 
Verwaltungs-
mitarbeitende 

 

Entscheid Baugesuch (= Baubewilligung) Verantwortung 

Gemeinderat mit 

Gemeindeschreiber 

Bestattungs-
amt 

Leitung Bestattungsamt 

- Entgegennahme Meldungen Todesfälle durch 
Angehörige 

- Begleitung Angehörige bei den notwendigen 
Aufgaben für die Planung der Bestattung 

- Koordination zwischen Gemeinde, Kirche, 
Friedhofwart, etc. 

Verantwortung 

Gemeindeschreiber 

Stellvertretung 

Verwaltungs-
mitarbeitende 

 

Teilungsamt Leitung Teilungsamt 

- Inventarisierung der Erbschaft 
- Eröffnung von Testamenten, Ehe- und Erbverträge 
- Ausstellung der Erbbescheinigung 
- Amtliche Mitwirkung bei Erbteilungen 
- Erstellung des öffentlichen Inventars 
- Entgegennahme der Ausschlagungserklärungen 
- Aufsichtsbehörde über Willensvollstrecker, 

Erbschaftsverwalter und amtliche Erbenvertreter 
- Depotstelle für Testamente, Ehe- und Erbverträge 
- Erbteilungen als Willensvollstrecker oder im Auftrag 

der Erben 
- Erbrechtliche Beratung, Testamentsberatung, 

Erbschaftsberatung, Notariatstätigkeit 
- Veranlagung und Bezug der Erbschaftssteuern für 

Kanton und Gemeinde 

Verantwortung 

Gemeindeschreiber 

Stellvertretung 

- 

Einwohner-
kontrolle 
 
 

Leitung Einwohnerkontrolle 

- Verantwortung für sämtliche Mutationen 
- Adressauskünfte 
- Meldungen an externe Partner 
- Begleitung Prozess Aufenthalts- und 

Niederlassungsbewilligungen Ausländer 
- Ausstellen Ausweisdokumente 

(Wohnsitzbestätigung, Heimatausweis, etc.) 
- Gesuche um Erteilung Lernfahr-Führerausweise 

prüfen und weiterleiten 
- Lebensbescheinigungen 
- Führung des Stimmregisters 
- Erfassung aller Bauprojekte im Eidg. Gebäude- und 

Wohnungsregister 
- Erfassung von Kantonalen Statistiken EWK / GWR  

Verantwortung 

Verwaltungs-
mitarbeitende 

Stellvertretung 

Verwaltungsleitung 
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Informatik - First Level Support Verantwortung 

Verwaltungsleitung 

Stellvertretung 

Seabix AG 

 

AHV-
Zweigstelle 

Leitung AHV-Zweigstelle 

- Anlaufstelle und Unterstützung in Sachen AHV, EL, 
NE, Hilflosenentschädigung, Prämienverbilligung, 
etc. 

- Erfassen und Kontrolle Nichterwerbstätige 
- Erfassung und Kontrolle Nichterwerbstätige 
- Todesfälle und weitere Mutationen an 

Ausgleichskasse melden 

Verantwortung 

Verwaltungsleitung 

Stellvertretung 

Verwaltungs-
mitarbeitende 

 

Finanzen / 
Gemeinde-
buchhaltung 

Leitung Gemeindebuchhaltung 

- Finanzbuchhaltung, inkl. Erstellen von Budgets, 
Zwischenabschlüssen und Jahresabschluss 

- Debitoren-, Kreditoren- und Anlagebuchhaltung 
- Lohnbuchhaltung 
- Mehrwertsteuerabrechnung (quartalsweise) 
- Gebührenrechnungen (Abfall, Abwasser, 

Hundesteuern, Baukontrolle, etc.) 

Verantwortung 

Leiter Finanzen 

Stellvertretung 

Verwaltungs-
mitarbeitende 

 

Leitung 
Steueramt 

Leitung Steueramt 

- Registerführung 
- Veranlagung ordentliche Steuern für natürliche 

Personen 
- Veranlagung Sondersteuern (Handänderungssteuer, 

Grundstückgewinnsteuer, Erbschaftssteuern) 
- Veranlagung der Sondersteuer bei Kapitalabfindung 
- Steuerinkasso (Zahlungsabkommen, Mahnungen, 

Betreibung) 

Verantwortung 

Leiter Finanzen 

Stellvertretung 

- 

 

Weitere 
Aufgaben 

- Arbeitszeitkontrolle / Kontrolle der Freitage der 
Angestellten von Verwaltung und Infrastruktur 

Verantwortung 

Leiter Finanzen 

Stellvertretung 

Verwaltungsleitung 
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Abteilung Tätigkeitsbereiche Verantwortungsträger 

Werkdienst Leiter Werkdienst  

 • Unterhalt klassifizierte Gemeindestrassen 
- Reinigung, Reinigung Meteorschächte 
- Reparaturen koordinieren 
- Grünpflege 
- Pflege Fahrradwege 

• Winterdienst 
- Leitung und Organisation Winterdienst-Team 
- Schneepfähle stellen, Winterdienstarbeiten  
- Unterhalt Salztechnik 

• Unterhalt Wanderwege 
- Unkrautbekämpfung 
- Wanderwege mit Kies ausbessern, Unterhalt 

Brücken im Wanderwegnetz, Unterhalt 
Grundsockel Wegweiser 

• Entsorgungsstelle 
- Periodische Kontrolle, Reinigung 

Entsorgungsstelle 
- Organisation Recycling-Endabnehmer 
- Altpapier- und Kartonsammlung 
- Neophytensammlung 

• Feuerbrand- und Neophytenkontrolleur 
- Kontrolle Feuerbrand 
- Kontrolle Neophyten 

• BFU Sicherheitsbeauftragter 
- Beratung der Bevölkerung in Sicherheitsfragen 
- Kontrolle potenzielle Gefahrenstellen 

(Baustellen, Sturmschäden, etc.) 
• Friedhofwart 

- Unterhalt und Pflege Friedhofareal 
- Begleitung Beisetzungen 
- Grabräumungen 

• Verantwortlicher Wuhrpflicht 
- Unterhalt fliessende Gewässer 

• Wasenmeister 
- Entsorgung Tierkadaver im öffentlichen Raum 
- Auswertung Chipdaten Tiere  

• Unterhalt Pumpanlage «Tröleten» und «Kretzhof» 
(Abwasser) 

• Unterhalt Robi-Dog-Netz 
• Unterhalt Sitzbänke, Grillplätze, öffentliche 

Abfalleimer, Kneippanlage 
• Aufstellen Info-Radar (Geschwindigkeitsmesser) 
• Unterhalt Gemeindeliegenschaften ausserhalb 

Schulareal (Alte Poststrasse 5, Werkhof, 
Feuerwehrmagazin) 

• Unterhalt und Kontrolle Hydranten, Strom ablesen 
öffentliche Laterne Bushaltestelle Gmeindwärch 

• Interne und individuelle Weiterbildung 
• Selbständig administrierende Tätigkeiten im 

Zusammenhang mit Werkdienst (Offerten, 
Teamsitzung) 

Verantwortung 

Leiter Werkdienst 

Stellvertretung 

Leiter Hausdienst 

 

Weitere 
Aufgaben 

• Stellvertretung Hauswartung  
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Abteilung Tätigkeitsbereiche Verantwortungsträger 

Hauswartung Leiter Hausdienst  

 • Führen des Hauswart-Reinigungsteams 
• Reinigung und Unterhalt der Gemeindeliegenschaft 

(ohne Werkhof und Feuerwehrmagazin) 
• Pflege und Unterhalt der Aussen- und 

Rasenanlagen, inkl. Winterdienst 
• Unterhalt und Kontrolle der technischen Anlagen 
• Ansprechpartner für externe Nutzer (Vereine, 

Handwerker, etc.) 
• Einsätze bei Veranstaltungen / 

Veranstaltungsbetreuung nach Absprache / gemäss 
Abwesenheitsplanung 

Verantwortung 

Leiter Hausdienst 

Stellvertretung 

Leiter Werkdienst 

Weitere 
Aufgaben 

• Stellvertretung Werkdienst  
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Anhang 4 – Kommissionen und Beauftragte 

 

1. Ständige Kommissionen 
 
1.1. Bildungskommission 
 

Zusammensetzung Präsident 
3 weitere Mitglieder 
von Amtes wegen Gemeinderat Leistungsgruppe Bildung 
Schulleitende Person (beratende Stimme) 
 

Amtsdauer 4 Jahre 
 

Amtsantritt 1. August des Beginns der Legislatur 
 

Wahltermin Frühjahrsgemeindeversammlung 
 

Wahlorgan Präsident und Mitglieder durch Gemeindeversammlung 
Gemeinderat durch Urnenwahl 
Schulleitende Person durch Bildungskommission 
 

Aufgaben Gesetz über die Volksschulbildung 
Gemeindeordnung 
 

Unterschrift Präsident zusammen mit einem Mitglied 
 

Entschädigung Präsident: CHF 2'000 pauschal pro Jahr 
 CHF 100

  
Spesen pauschal pro Jahr 
(Porto, Telefon, allgemeine 
Auslagen) 

Aktuar: CHF 1'200 pauschal pro Jahr 
Mitglied: CHF 900

  
pauschal pro Jahr 

Gemeinderat:   keine Entschädigung 
Schule 
Leitende: 

  keine Entschädigung 

Besonderes Im Auftrag des zuständigen Gemeinderates können besondere, 
über das Verständnis der Kommission hinausgehende Aufträge zu 
erfüllen sein. Dann werden Präsident, Aktuar, Mitglieder, Schule 
Leitende mit CHF 38.00 / Stunde entschädigt. 
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1.2. Rechnungskommission 
 

Zusammensetzung Präsident 
2 weitere Mitglieder 
 

Amtsdauer 4 Jahre 
 

Amtsantritt 1. September des Beginns der Legislatur  
 

Wahltermin Frühjahrsgemeindeversammlung 
 

Wahlorgan Gemeindeversammlung 
 

Aufgaben Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden FHGG 
Gemeindeordnung 
Organisationsverordnung 
 

Unterschrift Präsident zusammen mit allen Mitgliedern 
 

Entschädigung Für alle Mitglieder CHF 38.00 / Stunde 
 

Besonderes Im Auftrag des zuständigen Gemeinderates 
(Leistungsgruppenverantwortlichen) können besondere, über das 
Verständnis der Kommission hinausgehende Aufträge zu erfüllen 
sein. 
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1.3. Urnenbüro 
 

Zusammensetzung 1. Präsident (Gemeindepräsident) 
2. Präsident 
4 Mitglieder 
Stimmregisterführer (Verwaltungsangestellter / 
Einwohnerkontrolle) 
 

Amtsdauer 4 Jahre 
 

Amtsantritt 1. September des Beginns der Legislatur  
 

Wahltermin Frühjahrsgemeindeversammlung 
 

Wahlorgan 1. Präsident durch Urnenwahl 
2. Präsident und Mitglieder durch Gemeindeversammlung 
Stimmregisterführer durch Gemeinderatsbeschluss 
 

Aufgaben Stimmrechtsgesetz StRG 
 

Unterschrift Präsident zusammen mit allen anwesenden Mitgliedern 
 

Entschädigung 2. Präsident und Mitglieder CHF 30.00 / Stunde 
1. Präsident keine Entschädigung 
Verwaltungsangestellter Arbeitszeit 
 

Besonderes Im Auftrag des Gemeindepräsidenten können besondere, über das 
Verständnis der Kommission hinausgehende Aufträge zu erfüllen 
sein. 
Urnenbüromitglieder sprechen sich ab, dass bei jeder 
Gemeindeversammlung mindestens 2 Mitglieder als 
Stimmenzähler eingesetzt werden können. 

 
  



 
Organisationsverordnung Schongau – Anhang 4      
  

 
 

    Seite 7 von 11 
 

 
1.4. Revierkommission 
 

Zusammensetzung Gemeinderat Leistungsgruppe Bau & Wirtschaft (Präsident) 
Vertretung Jagdgesellschaft 
Vertretung Besitzer Wald / Land 
Zuständiger Revierförster 
 

Amtsdauer Gemeinderatsbeschluss 
 

Amtsantritt Gemeinderatsbeschluss 
 

Wahltermin Gemeinderatsbeschluss 
 

Wahlorgan Gemeinderat  
 

Aufgaben Kantonales Gesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender 
Säugetiere und Vögel (Kantonales Jagdgesetz, KJSG) 
 

Unterschrift Präsident zusammen mit einem Mitglied 
 

Entschädigung Für alle Mitglieder CHF 38.00 / Stunde 
 

Besonderes Im Auftrag des Gemeindepräsidenten können besondere, über das 
Verständnis der Kommission hinausgehende Aufträge zu erfüllen 
sein. 
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1.5. Feuerwehrkommission (Regiowehrkommission Teil Schongau) 
 

Zusammensetzung Gemeinderat Schongau 
Feuerwehrmann Schongau 
 

Amtsdauer Gemeinderatsbeschluss 
 

Amtsantritt Gemeinderatsbeschluss 
 

Wahltermin Gemeinderatsbeschluss 
 

Wahlorgan Gemeinderat  
 

Aufgaben Gemeindegesetz GG 
Gesetz über den Feuerschutz FSG 
 

Unterschrift Wird durch Gemeinde Aesch LU bestimmt 
 

Entschädigung Wird durch Gemeinde Aesch LU bestimmt 
 

Besonderes Im Auftrag des Gemeindepräsidenten können besondere, über das 
Verständnis der Kommission hinausgehende Aufträge zu erfüllen 
sein. 
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2. Nicht Ständige Kommissionen 
 
Der Gemeinderat setzt bei Bedarf weitere Kommissionen ein. Neben dem Auftrag legt er 
im Gemeinderatsbeschluss auch Organisation, Kompetenzen und Entschädigung fest. 
 
In der Regel übernimmt der zuständige Gemeinderat in einer nicht ständigen Kommission 
das Präsidium und der Stellvertreter für die Leistungsgruppe ist der stellvertretende 
Präsident in der Kommission. 
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3. Beauftragte 
 
3.1. Landwirtschaftsbeauftragter 
 

Amtsdauer Gemeinderatsbeschluss 
 

Amtsantritt Gemeinderatsbeschluss 
 

Wahltermin Gemeinderatsbeschluss 
 

Wahlorgan Gemeinderat  
 

Aufgaben Landwirtschaftsgesetz 
Landwirtschaftsverordnung (KlwV) 
 

Unterschrift Die Gemeinden bezeichnen pro Gemeinde eine verantwortliche 
Person als Landwirtschaftsbeauftragte(r). Dieser können 
Stellvertreterinnen/Stellvertreter zur Seite gestellt werden. Die 
Dienststelle Landwirtschaft und Wald (lawa) führt die 
Korrespondenz mit der hauptverantwortlichen Person. Diese ist 
besorgt für die Verteilung der Information.  
Sämtliche anvertrauten Daten, Passwörter und Informationen über 
einzelne Betriebe oder Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter sind 
vertraulich zu behandeln und nur dem Auftraggeber (Dienststelle 
Landwirtschaft und Wald (lawa)) auszuhändigen. 
 

Entschädigung Gem separater Vereinbarung 
 

Besonderes - 
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3.2. Heckenschutzbeauftragter 
 

Amtsdauer Gemeinderatsbeschluss 
 

Amtsantritt Gemeinderatsbeschluss 
 

Wahltermin Gemeinderatsbeschluss 
 

Wahlorgan Gemeinderat  
 

Aufgaben Verordnung zum Schutz der Hecken, Feldgehölze und 
Uferbestockungen 
 

Unterschrift - 
 

Entschädigung Gem separater Vereinbarung 
 

Besonderes - 
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Gültigkeit 
Diese Verordnung wird durch den Gemeinderat Schongau am 25. September 2024 
beschlossen und tritt per 1. Oktober 2024 in Kraft.  
Sie ersetzt die bisherigen Regelungen.  
 
Der Gemeinderat kann die Organisationsverordnung jederzeit anpassen. 
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Anhang 5 – Finanzkompetenz-Regelung 

Zuständigkeiten und Kompetenzregelung Ausgaben 
 

 

Betrag Freigabe durch Formelle 
Voraussetzung 

Gesetzliche Grundlage 

Laufende Unterhaltsausgaben / frei bestimmbar – innerhalb des Globalbudgets (budgetiert) 
Bis CHF 500 Hauswart,  

Leiter Werkdienst, 
Verwaltung 

• Visierte Faktura 
(nachträglich) 

Organisationsverordnung 

Bis CHF 5‘000 Leistungsgruppe 
verantwortender 
Gemeinderat 

• Visierte Faktura 
(nachträglich) 

Organisationsverordnung 

Bis CHF 20’000 Leistungsgruppe 
verantwortender 
Gemeinderat 

• Bestellung und 
visierte Faktura 

Organisationsverordnung 

Ab CHF 20’000 Leistungsgruppe 
verantwortender 
Gemeinderat nach 
Gemeinderatsbeschluss 

• Bestellung und 
visierte Faktura 

Organisationsverordnung 

    

Gebundene Ausgaben / innerhalb des Globalbudgets (budgetiert) 
 Leistungsgruppe 

verantwortender 
Gemeinderat 

• visierte Faktura Organisationsverordnung 

    

Gebundene Ausgaben / Ausserhalb des Globalbudgets (nicht budgetiert) 
 Leistungsgruppe 

verantwortender 
Gemeinderat nach 
Gemeinderatsbeschluss 

• Beschluss 
• visierte Faktura 

Organisationsverordnung 

    

Geplante Investitionen innerhalb Investitionsbudget (budgetiert) 
Ab CHF 20‘000 Leistungsgruppe 

verantwortender 
Gemeinderat nach 
Gemeinderatsbeschluss 

• Berücksichtigung 
Submissionsrecht 

• 2 Offerten (ver-
gleichbar) 

Organisationsverordnung 

Ab CHF 50‘000 Leistungsgruppe 
verantwortender 
Gemeinderat nach 
Gemeinderatsbeschluss 

• Berücksichtigung 
Submissionsrecht 

• 3 Offerten (ver-
gleichbar) 

Organisationsverordnung 

Ab CHF 
200‘000 

Gemeindeversammlung • Beschluss Gemeindeordnung 

    

Unaufschiebbare Investitionen ausserhalb Investitionsbudget (nicht budgetiert) 
Bis CHF 
200’000 

Leistungsgruppe 
verantwortender 
Gemeinderat nach 
Gemeinderatsbeschluss 

• Beschluss Gemeindeordnung 

Ab CHF 
200’000 

Gemeindeversammlung • Beschluss Gemeindeordnung 
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Anwendungsbereich 

• Die Finanzkompetenzen sind in allen Bereichen gültig, in denen keine anderslautenden 
gesetzlichen Bestimmungen bestehen; 

• Die Finanzkompetenzen finden Anwendung bei laufenden Ausgaben, bei 
Investitionsausgaben und bei beschlossenen projektbezogenen Ausgaben (Sonderkredite 
usw.); 

• Von den Finanzkompetenzen nicht tangiert sind gebundene Ausgaben (gemäss Gesetzen, 
Verordnungen, Gemeindeverträgen, Löhne) sowie solche, bei denen ein 
Gemeinderatsbeschluss vorliegt, der klare Aussagen zur finanziellen Verpflichtung enthält.  

• Die Finanzkompetenzen kommen ebenfalls nicht zur Anwendung bei Sonderbeiträgen an 
Vereine / Institutionen. Diese bedürfen grundsätzlich der Beschlussfassung durch den 
Gemeinderat. 

 

Visumsregelung 

Die für die Ausgaben zuständigen Personen haben die in ihrem Verantwortungsbereich anfal-
lenden Rechnungen / Belege zu kontrollieren.  
 
Das Visieren der Rechnungen / Belege erfolgt elektronisch (Ausnahme Spesen).  
 
Der Leiter Finanzen prüft Kompetenz und Budgeteinhaltung und löst die Zahlung via Buchhaltung 
aus. 
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Gültigkeit 
Diese Verordnung wird durch den Gemeinderat Schongau am 25. September 2024 
beschlossen und tritt per 1. Oktober 2024 in Kraft.  
Sie ersetzt die bisherigen Regelungen.  
 
Der Gemeinderat kann die Organisationsverordnung jederzeit anpassen. 
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Anhang 6 – Unterschriftenregelung 

 

 Geschäft Art Funktion Funktion 
Abstimmungswesen Initiativunterschriften 

prüfen 
Einzelunterschrift Leitung Einwohner-

kontrolle 
 

     
Gemeinderat Entscheide 

Gemeinderat 
Kollektivunterschrift Gemeindeschreiber Gemeindepräsident 

     
Kanzlei Amtliche 

Beglaubigung einer 
Unterschrift 

Einzelunterschrift Gemeindeschreiber  

     
AHV-Zweigstelle Sämtliche Bereiche Einzelunterschrift Leitung AHV-Zweig-

stelle 
 

     
Bau Bewilligungen / Ent-

scheide 
Gemeinderat 

Kollektivunterschrift Gemeindeschreiber 
Verwaltungsleiter 

Gemeindepräsident 

     
Einwohnerkontrolle Allg. Bestätigungen Einzelunterschrift Leitung Einwohner-

kontrolle 
 

 Qualifizierte 
Bestätigungen, 
Ausweise 

Einzelunterschrift Gemeindeschreiber  

     
Finanzen Sämtliche Bereiche Kollektivunterschrift Leitung Finanzen 

(Verwaltung) 
Leistungsgruppe 
verantwortender 
Gemeinderat 

     
Teilungsamt Ausfertigung  Einzelunterschrift Gemeindeschreiber  
 Entscheide 

Teilungsbehörde 
Kollektivunterschrift Gemeindeschreiber Gemeindepräsident 

 Hinterlegung 
Testament 

Einzelunterschrift Verwaltungsleiter / 
Gemeindeschreiber 

 

 Entnahmen Einzelunterschrift Verwaltungsleiter / 
Gemeindeschreiber 

 

     
Steueramt Allgemeine 

Korrespondenz 
Einzelunterschrift Leitung Finanzen 

(Verwaltung) 
 

 Komplexe bzw. 
Spezialgeschäfte 
(Sondersteuern etc.) 

Kollektivunterschrift Leitung Finanzen 
(Verwaltung) 

Leistungsgruppe 
verantwortender 
Gemeinderat 

     
Leistungsgruppe Allgemeine 

Korrespondenz 
Einzelunterschrift Leistungsgruppe 

verantwortender 
Gemeinderat 

 

     
Ständige 
Kommissionen 

Sämtliche Bereiche Kollektivunterschrift 
– oder nach 
gesetzlichen 
Vorgaben 

Kommissionsmitglied  Kommissionspräsident 
 

     
Verträge  Kollektivunterschrift Gemeindeschreiber 

 
 Gemeindepräsident 

 
- Der Gemeinderat kann mit Gemeinderatsbeschluss im Einzelfall anderslautende Mandatierungen vornehmen. 
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Organisationsverordnung Schongau – Anhang 7       

 
 

    Seite 2 von 6 
 

 
 
 
Gültigkeit 
Diese Verordnung wird durch den Gemeinderat Schongau am 25. September 2024 
beschlossen und tritt per 1. Oktober 2024 in Kraft.  
Sie ersetzt die bisherigen Regelungen.  
 
Der Gemeinderat kann die Organisationsverordnung jederzeit anpassen. 
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Anhang 7 – Spesen- und Weiterbildungsregelung 

Für alle Gremien oder Institutionen gilt: 
 
Entschädigungen und Spesen für Kurse werden nur rückerstattet, wenn der Kursbesuch vorher 
mit dem für die Leistungsgruppe Finanzen verantwortlichen Gemeinderat abgesprochen wurde. 
 

 

7.1 Spesenregelung 

Spesen Gemeinderat 

• Entschädigungen und Spesen für Kurse oder Tagungen werden rückerstattet, wenn der 
Kursbesuch vorher mit dem die Finanzen verantwortenden Gemeinderat abgesprochen / 
von diesem bewilligt wurde. 

• Die jährliche Klausur wird gesondert behandelt (Gemeinderatsbeschluss). 
 
Kurs-/Tagungskosten: werden durch Gemeinde bezahlt  

Kursentschädigung: ½ Tag CHF 120.00 

 1/1 Tag CHF 240.00  

 zuzüglich Spesen (km, Bahn, Parking, Essen) 

DV-Teilnahme: pauschal CHF 80.00 

Einsatz Privatfahrzeug: CHF 0.70 / km  
(Nur ausserhalb Rayon Hitzkirch, Ermensee, Aesch, Schongau und 
Rayon Freiamt) 

Stundenentschädigung: Im Falle ausserordentlicher Ereignisse (zu genehmigen durch den 
Gemeindepräsidenten): Fr. 38.00 / Stunde 

Pauschale Unkosten: CHF 50.00 / Monat 
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Spesen Verwaltungsmitarbeitende 

Entschädigungen und Spesen für Kurse oder Tagungen werden rückerstattet, wenn der 
Kursbesuch durch den Gemeindeschreiber / Verwaltungsleiter bewilligt und mit dem die 
Finanzen verantwortenden Gemeinderat abgesprochen / von diesem bewilligt wurde. 
 
Kurs- / Tagungskosten: werden durch Gemeinde bezahlt 
 
Kursentschädigung: keine, weil die Ausbildung auf Arbeitszeit geleistet wird 
 Für die Teilnahme an einem bewilligten Kurs oder Tagung darf 

Arbeitszeit aufgeschrieben werden (Soll eines Arbeits- oder 
Halbtages), Abweichungen nur nach Absprache. 

Spesen: Spesen für Auto, Bahn, Parking und Essen werden für bewilligte 
Kursbesuche oder Tagungen rückerstattet. 

Einsatz Privatfahrzeug: CHF 0.70 / km  
 

Pauschale Unkosten: keine vorgesehen 
 

Spesen Kommissionen / Beauftragte allgemein 

Kurs-/Tagungskosten: werden durch Gemeinde bezahlt. Kursteilnahme muss vorher durch 
zuständigen Gemeinderat genehmigt werden. 

Kursentschädigung: ½ Tag CHF 120.00   

 1/1 Tag CHF 240.00  

 zuzüglich Spesen (km, Bahn, Parking, Essen) 

Einsatz Privatfahrzeug: CHF 0.70 / km  
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7.2 Weiterbildungsregelung 

Weiterbildung Gemeinderat 

Weiterbildungskosten: Die Ausbildungskosten werden ohne Fahrkosten, Material, etc 
durch die Gemeinde bezahlt.  

 Die Ausbildung muss ausserhalb der Arbeitszeit liegen. 
 Die Rückzahlung der durch die Gemeinde übernommenen 

Kosten wird mit einer Ausbildungsvereinbarung zwischen 
Gemeinde und Nutzniesser geregelt. 

 

Rückzahlungsverpflichtung: Wird das Arbeitsverhältnis durch Abwahl oder Ausscheiden 
(Wegzug / Gesundheit) vor Ausbildungsende beendet, müssen 
100% der Kosten zurückbezahlt werden. 

 Wird das Arbeitsverhältnis nach Ausbildungsende beendet, 
reduziert sich der Rückzahlungsbetrag um 25% pro 
vollständigem Beschäftigungsjahr. 

 

Weiterbildung Verwaltung 
 
Weiterbildungskosten: Die Ausbildungskosten werden ohne Fahrkosten, Material, etc 

durch die Gemeinde bezahlt. 
 Die Ausbildung muss ausserhalb der Arbeitszeit liegen. 
 Die Rückzahlung der durch die Gemeinde übernommenen 

Kosten wird mit einer Ausbildungsvereinbarung zwischen 
Gemeinde und Nutzniesser geregelt. 

 
Rückzahlungsverpflichtung: Wird das Arbeitsverhältnis durch Ausscheiden (Kündigung) vor 

Ausbildungsende beendet, müssen 100% der Kosten 
zurückbezahlt werden. 

 Wird das Arbeitsverhältnis nach Ausbildungsende beendet, 
reduziert sich der Rückzahlungsbetrag um 25% pro 
vollständigem Beschäftigungsjahr. 

 
 
Weiterbildung Kommissionen / Beauftragte allgemein 

Weiterbildungskosten: Die Ausbildungskosten werden ohne Fahrkosten, Material, etc 
durch die Gemeinde bezahlt.  

 Die Ausbildung muss ausserhalb der Arbeitszeit liegen. 
 Die Rückzahlung der durch die Gemeinde übernommenen 

Kosten wird mit einer Ausbildungsvereinbarung zwischen 
Gemeinde und Nutzniesser geregelt. 

Rückzahlungsverpflichtung: wenn das Arbeitsverhältnis vor Ausbildungsende beendet wird, 
100%. 

 wenn das Arbeitsverhältnis nach Ausbildungsende beendet wird, 
reduziert sich der Rückzahlungsbetrag um 25% pro Beschäfti-
gungsjahr. 
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